
 

 
 

  

 

 

An das 
Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7 
1010 Wien 

 BMF - I/4 (I/4) 
Johannesgasse 5 
1010 Wien 
 
Sachbearbeiterin: 
Mag. Susi Perauer 
Telefon +43 1 51433 501165  
e-Mail Susi.Perauer@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-111605/0001-I/4/2016   

 
Betreff: Zu GZ. BMI-LR1340/0005-III/1/2016 vom 5. April 2016  

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das 
EU – Polizeikooperationsgesetz und das Waffengebrauchsgesetz 1969 
geändert werden (Präventions-Novelle 2016); 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen  
(Frist: 4. Mai 2016) 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem mit Note vom 5. April 2016 unter 

der Geschäftszahl BMI-LR1340/0005-III/1/2016 zur Begutachtung übermittelten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das EU – 

Polizeikooperationsgesetz und das Waffengebrauchsgesetz 1969 geändert werden 

(Präventions-Novelle 2016), fristgerecht wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Unbeschadet der mit dem gegenständlichen Entwurf verfolgten Zielsetzungen muss seitens 

des Bundesministeriums für Finanzen hinsichtlich der angeschlossenen Wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung (WFA) angemerkt werden, dass davon auszugehen ist, dass für die 

zusätzlichen Sicherheitskontrollen inklusive der notwendigen technischen Hilfsmitteln, für die 

präventive Rechtsaufklärung einschließlich der möglichen Vorführung und der Einrichtung des 

Informationsverbundsystems sowie dessen Betrieb zusätzliche Kosten anfallen, die in der 

WFA nicht angegeben werden.  

 

Das Bundesministerium für Finanzen ortet bei den genannten Maßnahmen ein hohes 

Kostenrisiko, insbesondere bei der Installation bzw. dem Ankauf der geplanten Hilfsmittel für 

die Sicherheitskontrollen. Die WFA wäre um eine Kostendarstellung für diese im Entwurf 
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angedachten Maßnahmen zu ergänzen und erneut zu übermitteln. Es kann daher derzeit 

keine Zustimmung seitens des Bundesministeriums für Finanzen erteilt werden. 

 

03.05.2016 

Für den Bundesminister: 

Mag. Heidrun Zanetta 

(elektronisch gefertigt) 
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